
Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen für die Wahl des Kreis-
tages am 14.03.2021

Hiermit fordere ich zur Einreichung von Wahlvorschlägen für die am 14. März 2021
stattfindende Wahl des Kreistages des Lahn-Dill-Kreises auf.

Die Wahl erfolgt auf Grund von Wahlvorschlägen, die den gesetzlichen Erfordernis-
sen der §§ 10 bis 13 des Kommunalwahlgesetzes (KWG) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl I S. 142) zuletzt geändert durch Gesetz
vom 7. Mai 2020 (GVBl. I S. 318) entsprechen. Wahlvorschläge können von den
Parteien im Sinne des Artikels 21 des Grundgesetzes und von Wählergruppen ein-
gereicht werden.

Wählbar als Kreistagsabgeordneter sind die Wahlberechtigten, die am Wahltag das
achtzehnte Lebensjahr vollendet und seit mindestens drei Monaten im Landkreis
ihren Wohnsitz haben. § 22 Abs. 1 Satz 2 HKO gilt für die Wählbarkeit entspre-
chend. Nicht wählbar ist, wer infolge Richterspruchs die Wählbarkeit oder die Fä-
higkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht besitzt. Fällt eine Voraussetzung der
Wählbarkeit fort oder tritt nachträglich ein Tatbestand ein, der den Ausschluss von
der Wählbarkeit zur Folge hat, so endet die Tätigkeit als Kreistagsabgeordneter zu
dem in § 33 des Hessischen Kommunalwahlgesetzes bestimmten Zeitpunkt.

Maßgebliche Einwohnerzahl des Lahn-Dill-Kreises: 253.710 (30.09.2019)
Zahl der zu wählenden Kreistagsabgeordneten: 81

Die Wahlvorschläge sind möglichst frühzeitig, spätestens aber bis zum 4. Januar
2021 um 18 Uhr beim

Kreiswahlleiter
Karl-Kellner-Ring 51
35576 Wetzlar

einzureichen. Aufgrund der aktuellen Pandemie-Situation bitte ich Sie für die Einrei-
chung des Wahlvorschlages einen Termin mit dem Büro des Kreiswahlleiters abzu-
stimmen. Die Kontaktdaten finden Sie im Internetauftritt des Lahn-Dill-Kreises.

Der Wahlvorschlag muss den Namen der Partei oder Wählergruppe und sofern sie
eine Kurzbezeichnung verwendet, auch diese tragen. Er muss sich von den Namen
bereits bestehender Parteien und Wählergruppen deutlich unterscheiden. Der
Wahlvorschlag darf beliebig viele Bewerberinnen und Bewerber enthalten. Die Be-
werberinnen und Bewerber sind in erkennbarer Reihenfolge unter Angabe des Fa-
miliennamens, Rufnamens, den Zusatz „Frau“ oder „Herr“, Beruf oder Stand, Tag
der Geburt, Geburtsort und der Anschrift (Hauptwohnung) aufzuführen.
Ein Beschluss nach § 16 Abs. 2 Satz 3 KWG wurde vom Kreistag nicht gefasst.

Eine Bewerberin oder ein Bewerber darf für eine Wahl nur auf einem Wahlvorschlag
benannt werden. Als Bewerberin oder als Bewerber kann nur vorgeschlagen wer-
den, wer die Zustimmung dazu schriftlich erteilt hat; die Zustimmung ist unwiderruf-
lich.

Amtliche Bekanntmachung des Kreiswahlleiters
für Kommunalwahlen im Lahn-Dill-Kreis

Der Wahlvorschlag muss von der Vertrauensperson und der stellvertretenden Ver-
trauensperson, die auch selbst Bewerberinnen oder Bewerber sein dürfen, persön-
lich und handschriftlich unterzeichnet sein. Sie werden von der Versammlung be-
nannt, die den Wahlvorschlag aufstellt.

Die Bewerberinnen und Bewerber für die Wahlvorschläge werden in geheimer Ab-
stimmung in einer Versammlung der Mitglieder der Partei oder Wählergruppe oder
in einer Versammlung der von den Mitgliedern der Partei oder Wählergruppe aus
ihrer Mitte gewählten Vertreter (Vertreterversammlung) aufgestellt und ihre Reihen-
folge im Wahlvorschlag festgelegt. Vorschlagsberechtigt ist auch jeder Teilnehmer
der Versammlung; den Bewerbern ist Gelegenheit zu geben sich und das Pro-
gramm der Versammlung in angemessener Zeit vorzustellen. Eine Wahl mit ver-
deckten Stimmzetteln gilt als geheime Abstimmung. Das Nähere über die Wahl der
Vertreter für die Vertreterversammlung, über die Einberufung und Beschlussfähig-
keit der Mitglieder oder Vertreterversammlung sowie über die gesetzlich nicht gere-
gelten Verfahren für die Aufstellung von Wahlvorschlägen und für die Benennung
der Vertrauenspersonen regeln die Parteien und Wählergruppen.

Mit den Wahlvorschlägen sind einzureichen:

- Schriftliche Erklärungen der Bewerberinnen und Bewerber, dass sie mit ihrer
Benennung in dem Wahlvorschlag einverstanden sind,

- eine Bescheinigung des Gemeindevorstandes bzw. Magistrats, dass die
Bewerberinnen und Bewerber die Voraussetzungen der Wählbarkeit erfül-
len,

- sofern erforderlich, mindestens 162 vom Kreiswahlleiter zur Verfügung ge-
stellte Formblätter für Unterstützungsunterschriften mit Namen, Vornamen
und Anschrift der Unterzeichnerinnen und Unterzeichner der Wahlvorschlä-
ge sowie eine Bescheinigung des Gemeindevorstands bzw. Magistrats über
ihre Wahlberechtigung,

- die Niederschrift über die Versammlung, in der die Bewerberinnen und Be-
werber aufgestellt wurden.

Ein Wahlvorschlag kann bis zur Zulassung am 15. Januar 2021 durch gemeinsame
schriftliche Erklärung der Vertrauensperson und der stellvertretenden Vertrauens-
person ganz oder teilweise zurückgenommen werden.
Nach der Zulassung können Wahlvorschläge nicht mehr geändert oder zurück-
genommen werden.

Wetzlar, 22. Oktober 2020 Der Kreiswahlleiter
Strack-Schmalor
Verwaltungsdirektor

Für die bessere Lesbarkeit wurde hier ausschließlich die maskuline Schreibweise gewählt, es wird
freundlich darum gebeten, hieran keinen Anstoß zu nehmen.


